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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2014

Norm

MRG §45 Abs3

Rechtssatz

§ 45 Abs 3 letzter Satz MRG ist so auszulegen, dass er nur tatsächlich vom Vermieter in den jeweiligen

Verrechnungsjahren zu zahlende Beträge erfasst und nicht fiktive Absetzbeträge. Dieses Verständnis schließt auch eine

willkürliche Festsetzung einer Amortisationszeit durch den Vermieter aus.
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